
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Baulexikon  
Begriff: Abwägungsgebot 

 
Mehr über dieses Thema: Probleme im Holzbau 
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Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

Abwägungsgebot 

Denke immer daran!!!! 
Abwägungsgebot hat nichts mit 
Gewichtswiegen zu tun.  
Aber: 
Auch der Schönheitschirurg hat eine 
Aufklärungspflicht. Klärt der 
Schönheitschirurg seinen Patienten aufgrund 
seiner Vorerkrankungen nicht über die 
Risiken auf, stellt dies gefährliche 
Körperverletzung dar und der Patient kann 
auf Schadensersatz klagen.  
Ergebnis: 
Landessozialgericht Essen; L 10 VG 6/07  
Mein Schönheitsschlaf ist risikolos!! 
 

Begriff-Erklärung: 
Begriff 1: 
Kommunen sind bei Bebauungsplänen und 
Öffentlichkeitsbelangen gesetzlich  
verpflichtet, zwischen >privatem< und  
>öffentlichem< Interessen abzuwägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beispiel 1: 
Aus Kostenersparnis wollte das Energiewerk 
mitten durch das Grundstück des Autors eine 
Gasleitung legen. Das öffentliche Interesse hatte 
dabei in 1. Instanz Vorrang.  
Der Autor erhob Einspruch und klagte. Er bekam 
Recht, das das >private Interesse< stand vor der 
Kostenersparnis des Energiewerks.  
Rot sehen wir die geplante Leitungsführung und 
gelb die später ausgeführte über die 
Verkehrstrasse. Teuere Lösung!!! Aber im 
>privaten Interesse< rechtlich  vertretbar.   

Beispiel 2: 
Das ehemalige Gebäude des Autors 
nach einem gewaltigen Hagelsturm. 
Der rote Pfeil zeigt die Räumlichkeiten 
des Lebensmittelgeschäftes. Das 
>öffentliche Interesse< stand wieder 
im Vordergrund und es sollte nach der 
blauen Linie, die Ampel 3 m vor die 
Ladentüre gebaut werden. Der Autor 
klagte und das >private Interesse< 
gewann. Grün sehen wir jetzt den 
Standort nach dem >privaten 
Interesse<.  
Mehr darunter in der Bauzeitung.  


